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1. Einführung 

1.1. Allgemeine Angaben zum Baugebiet 
Die Stadt Rheine beabsichtigt das ehemalige Damloup-Gelände als autoarmen und möglichst auto-
freies Quartier zu entwickeln und das Straßennetz so auszubilden, dass Durchgangs- und ruhender 
Verkehr in den Straßen weitgehend vermieden werden.  

Ziel ist die Entwicklung eines eigenständigen Profils der ehemaligen Damloup-Kaserne in Abgrenzung 
zu anderen Standorten innerhalb des Stadtgebiets in Rheine. 

Die spezielle Aufgabe bei dem geplanten Vorhaben bestand vor allem darin, eine geeignete Vorflut 
für das Regenwasser aus dem geplanten Erschließungsgebiet sicherzustellen, denn das angrenzende 
Mischwassersystem ist für zusätzliche Zuflüsse durch Gebietserweiterung hydraulisch nicht ausge-
legt, zu dem verbietet es der Trennerlass. 

Eine Regenwasserversickerung ist gemäß Bodengutachten aufgrund ungünstiger Baugrundverhält-
nisse nur bedingt möglich und ist im Einzelfall für das Grundstück zu prüfen.  

Aus diesen Gründen lag bei der Entwicklung des Wohngebiets der Fokus auf zentrale und dezentrale 
Retentionsmaßnahmen sowie der Förderung der Verdunstung nach dem Schwammstadtprinzip.  

1.2. Entwässerungsgebiet 
Die Entwässerung des Niederschlagswassers soll die Vorstellung eines grünen Quartiers nicht nur 
unterstützen, sondern vielmehr ein wesentlicher Bestandteil dessen werden.  

Ziel ist die Schaffung eines erlebbaren Wasserraums in Kombination mit einem sogenannten 
Schwammstadtprinzip. 

Diesem Prinzip folgend sind unterschiedliche Maßnahmen im B-Plangebiet geplant, die die Rückhal-
tung und Verdunstung fördern wie z. B.:  

• Gründächer und Grün-Blaudächer für den Bereich der Wohnbebauung und der Quartiersgaragen 

• Offene Mulden die gleichzeitig bei Trockenwetter als Multifunktionsflächen nutzbar sind 

• Rinnenführung in Richtung Baumbeete 

• offene Regenwasserableitung über Mulden- bzw. Rinnensteine mit regelmäßiger Entlastung in 
Baumscheiben 

• Tiefbeete im Bereich der Verkehrsanlagen 

 
Grundsätzlich wird im Baugebiet zwischen zwei Entwässerungsmethoden unterschieden.  
 
In den Bereichen mit einem V-Profil im öffentlichen Straßenbereich erfolgt die Entwässerung im  
Hybridsystem. Dies bedeutet, dass für die Entwässerung der privaten Grundstücke ein klassischer 
Entwässerungskanal im Straßenraum zur Verfügung steht. Die Oberflächenentwässerung der Straße 
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wird hingegen ausschließlich über eine mehrzeilige Rinne in die angrenzenden Multifunktionsflächen 
abgeleitet. 
In den Bereichen mit Einseitenneigung der öffentlichen Straße erfolgt der Übergang der Nieder-
schlagsentwässerung von den privaten Grundstücken sehr oberflächennah über mehrzeilige Beton- 
oder Kastenrinnen mit einer max. Anschlusstiefe von rd. 55 cm. 
Siehe auch folgende Abbildung. 
 

 

Abb. 1 Systemschnitt öffentliche Niederschlagentwässerung mit Einseitenneigung 

Grundsätzlich sind die Notwasserwege innerhalb des B-Plangebietes so angelegt, dass diese in den 
schadlosüberflutbaren Multifunktionsflächen enden. Zu diesem Zweck wurden die Fahrbahnränder in 
den Bereichen mit Einseitenneigung mit einer Hochbordanlage und einem Auftritt von 15 cm herge-
stellt.  
 
Die Regelentwässerung wurde hier bis zu einem 5 jährlichen Regenereignis dimensioniert. Hierbei 
verbleibt das Niederschlagswasser innerhalb des geplanten Rinnenprofils. Eine Besonderheit besteht 
darin, dass bei Starkregenereignissen eine Ausuferung, besonders in den barrierefreien Zugängen 
auf die Grundstücksfläche erfolgen kann. Die maximale Einstauhöhe direkt an der Grundstücksgrenze 
kann hier ca. 10-12 cm betragen. 
 
Die Rückstauebene ist somit jeweils auf OK Hochbordstein zu berücksichtigen. 
 
Auf Grund der besonderen Anforderungen auf den privaten Grundstücken wurde im Zuge der Bauge-
bietserschließung bewusst darauf verzichtet Zwangspunkte in Form von barrierefreien Zugangspunkte 
vorzugeben. Deswegen wurde entlang der anzuschließenden Rinnenkörper grundsätzlich eine Hoch-
bordanlage verbaut. Diese Bordanlage kann jedoch im Zuge der Grundstücksplanung individuell durch 
einen barrierefreien Zugang ausgetauscht werden. Vgl. auch folgenden Abschnitt 3. 
 
Auf Grund der geringen Anschlusstiefe sollte die Freianlagenentwässerung bereits frühzeitig im Ge-
samtkontext durchdacht werden. Hierbei wird besonders darauf hingewiesen die Vor- und Nachteile 
einer Dachentwässerung mit Fließrichtung zum Innenhof auf Grund des längeren Fließweges gegen-
einander abzuwägen. Gleiches gilt für die Festlegung von Gebäudeeingängen und der barrierefreien 
Zuwegung. 
 
Zur weiteren Höhenplanung ist ein Lageplan mit Endausbauhöhen mit Bezug zu den Fahrbahnober-
flächen und Gehwegen sowie ein Lageplan mit Ausbauhöhen OK Randstein direkt an der Grund-
stücksgrenze erstellt worden. 
Diese beiden Planunterlagen bzw. Lageplanauszüge im Bereich des betroffenen Baugrundstücks 
sind bei der Mobilitäts- und Verkehrsplanung der Stadt Rheine anzufragen. 
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2. Varianten für die Entwässerung 

Als Beispiel für den Übergang von Privat auf Öffentlich ist folgend eine Methode skizziert, die zeigen 
sollen wie die Entwässerung prinzipiell geplant werden kann.  
 
Die Ableitung erfolgt direkt an der Oberfläche, entweder mit einer Kastenentwässerung oder einer 
mehrzeiligen Pflasterrinne. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2 Methode oberflächennahe Rinnenentwässerung mit Bauteilbeschriftung  

Der Austausch der Bordanlage kann hier wie beispielhaft gezeigt, über einen Absenkformstein gemäß 
Bauteil 8 (siehe Abbildung 2) individuell erfolgen. 
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3. Sicherungspflicht und Umbau der Bordanlage 

Der Erschließungsträger der privaten Baumaßnahmen ist ab Beginn der Bauausführung entlang der 
eigenen Grundstückslinie für den Erhalt der Bordanlage inkl. der verbauten Rinnen verantwortlich.  
Sinngemäß ist vor dem Baubeginn dieser schadfreie Zustand formal bei der Stadt zu beantragen bzw. 
vorhandene Schäden sind dort anzuzeigen. 
 
Die Position einer oberirdischen Niederschlagwasserzuführung in das öffentliche Rinnensystem wird 
mit dem Entwässerungsantrag angezeigt. Der erforderliche Austausch dieser Bordanlage, z.B. durch 
den oben dargestellten Sonderbaustein oder einer barrierefreien Bordanlage für die Grundstückszu-
wegung, ist im Zuge der Baumaßnahme mit einer Vorlaufzeit von mindestens 8 Wochen bei den 
Technischen Betrieben Rheine, Herr Nicolas Raumann (Tel. 05971 / 9548-783,  
Email: Nicolas.Raumann@tbrheine.de), zu beantragen.  
 
Der Austausch der Bordanlage erfolgt durch die Technischen Betriebe Rheine. 


